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dem Haupte?) Boso wurde, wie wir sahen, bei der Erhebung 
zum Herzog von Italien mit einer tirone geschmückt?) Und hier­
her gehört wohl auch der Zirkel, der als Jnsignie der römischen 
Patrizier bezeugt ist?)

Bei der Erklärung der Herzogskronen an den Patrizierzirkel zu 
denken, liegt schon deshalb nahe, weil in frühmittelalterlichen 
Quellen zum Ausdruck kommt, daß die Stellung der Patrizier 
und die der Herzöge und Grafen als ähnlich galten. Erst recht 
darf behauptet werden, daß die geschilderten Reichsherzöge den 
Patriziern nahcstehen, die gleich ihnen als Stellvertreter des 
Kaisers, als secuncki oder primi s Laesare bezeichnet wurden?) 
Aber der goldene Stirnreif ist erst in Quellen des elften Jahr­
hunderts ausdrücklich unter den Insignien des Patriziers genannt. 
Allerdings wird dort behauptet, er gehöre schon von alters her 
dazu. Doch wird der Zirkel im Jahre 787 bei der Ernennung des 
Herzogs Arichis von Lenevent nicht erwähnt, sondern goldene

*) 6. Brackmann, Kaiser Gtto III. und die staatliche Umgestaltung 
Polens und Ungarns (Abh. d. Preuß. Ak. 1939, phil.-hist. Kl. Nr. 1) 5.19.

2) Daß Regino von prüm berichtet, Karl der Kahle habe Boso eine 
Krone aufsetzen und ihn König nennen lassen, ut more priscorum impera­
torum regibus vickorstur ckomiuari (5cript. rer. Germ., ed. Z. Kurze, 
1890 5.113) führt Hirsch 5. 215 mit Recht als ein Argument dafür an, 
dah im 9. Jahrhundert das alte Kaiserrecht noch bekannt war. über die 
Stelle beweist nur etwas für den gelehrten Abt von prüm, dessen Dar­
stellung den wirklichen Vorgängen schwerlich entspricht. Karl der Kahle 
verlieh Boso die Krone, ohne ihn je zum König zu erheben, vgl. See­
mann S. 30f.

3) vgl. auch zum folgenden, P.E. Schramm, Kaiser, Rom und Re­
novatio I (1929) S. 59f., 201f. und 230fs.

*) Walafridi Strabonis libellus de exordii; et incrementis quarundam 
in observationibus ecclesiasticis rerum r. 32, Capit. 2 S. 515. Libellus 
de ceremoniis aule imperatoris c. 1, ed. Schramm 2 S. 91. lvidukind, 
Res gestae Saxon. 1, 27 (ed. p. Hirsch und h. C. Lohmann in Script. 
rer. Germ. S. 40) berichtet von dem ersten Zusammentreffen Arnulfs von 
Bagern mit Heinrich I.: Hui bonoritico ad oo susceptus amicus rogis 
appellatus est. Gttenthal bemerkt dazu, Reg. Jmp. II 2b: „letzterer 
Ausdruck ist eine bedeutungslose klassische Entlehnung". Uns scheint diese 
klassische Entlehnung an einer Stelle, wo die auherordentlichen Voll­
machten des Bagernherzogs erwähnt werden, nicht so bedeutungslos, 
namentlich wenn wir an die ähnlichlautenden Titel denken, die Gtto III. 
Herzog Loleslao von Polen beigelegt haben soll. vgl. die folgende Anm.


